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1. für einen nicht volljährigen oder einen handlungsunfähigen 
Verklagten noch kein gesetzlicher Vertreter bestellt ist und 
der Schutz der Rechte des Klängers eine alsbaldige 
Durchführung des Verfahrens erfordert;

2. der Wohnsitz oder Aufenthalt des Verklagten nachweislich 
unbekannt ist oder im Laufe des Verfahrens unbekannt 
wird;

3. eine an einen Verklagten, der seinen Wohnsitz oder 
Aufenthalt im Ausland hat, gemäß § 189 vorzunehmende 
Zustellung erfolglos versucht wurde oder nicht möglich ist;

4. der Wohnsitz oder Aufenthalt eines Klägers unbekannt ist, 
dessen Beteiligung an einem Verfahren gemäß § 11a Abs. 2 
erforderlich ist.

(2) Soweit nach den Bestimmungen des Familienrechts ein 
Kind berechtigt ist, zur Durchsetzung seiner Rechte Anträge zu 
stellen und es hierbei von seinem gesetzlichen Vertreter nicht 
vertreten wird, ist dem Kind ein Prozeßbeauftragter zu bestel
len.

(3) Soll die Vaterschaft eines verstorbenen Mannes festgestellt 
werden, hat das Gericht auf Antrag des Berechtigten einen 
Prozeßbeauftragteh zu bestellen, gegen den die Klage zu richten 
ist.

(4) Die Bestellung erfolgt durch Beschluß, in dem der Umfang 
der Interessenwahrnehmung festzulegen ist.

(5) Der Prozeßbeauftragte darf nur Prozeßhandlungen vor
nehmen, die dem Ablauf des Verfahrens dienen. Er hat dabei die 
zivilprozessualen Rechte und Pflichten so auszuüben, wie es den 
vermeintlichen Interessen der Prozeßpartei entspricht. Über den 
mit der Klage geltend gemachten Anspruch darf er nicht 
verfügen.

(6) Das Gericht hat die Bestellung eines Prozeßbeauftragten 
durch Beschluß aufzuheben, wenn die Voraussetzung für die 
Bestellung weggefallen ist. Durch Beschluß kann das Gericht 
einen Prozeßbeauftragten abberufen und einen neuen bestellen.

26. § 37 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Zwischen der Zustellung der Klagender der Ladung und 
dem Verhandlungstermin muß ein Zeitraum von mindestens 2 
Wochen, in Ehesachen von mindestens 1 Monat liegen. In 
dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen, 
wenn dadurch die Mitwirkung der Prozeßparteien nicht beein
trächtigt wird.

27. § 38 erhält folgende Fassung:

§38

(1) Die Zustellung ist durch das Gericht zu veranlassen. Soll 
das Schriftstück dem Empfänger persönlich übergeben werden, 
ist die persönliche Aushändigung zu verfügen. Die Zustellung 
des Schriftstückes an den Empfänger ist zu beurkunden.

(2) Zum Nachweis der Zustellung an einen Rechtsanwalt 
genügt dessen Empfangsbekenntnis.

(3) Die Zustellung eines Schreibens, das Sachanträge enthält, 
ist nicht zu veranlassen, wenn der Rechtsanwalt der 
Prozeßpartei, die den Sachantrag stellt, dem Gericht durch 
Übergabe eines Empfangsbekenntnisses nachweist, daß er die 
erforderliche Zustellung veranlaßt hat.

(4) Die Zustellung oder Übersendung einer Ladung ist nicht 
erforderlich, wenn der Termin der mündlichen Verhandlung 
oder einer gesonderten Beweisaufnahme in Anwesenheit der 
betreffenden Prozeßpartei oder ihres Vertreters verkündet 
wurde.

28. § 39 erhält folgende Fassung:

§39
Zustellung durch die Post

(1) Das zuzustellende Schriftstück wird als Brief mit Zustel
lungsurkunde von der Post nach deren Bestimmungen befördert 
und ausgehändigt.

(2) Die Aushändigung wird durch Zustellungsurkunde nachge
wiesen. In ihr werden Ort und Tag sowie Art der Aushändigung 
beurkundet. Der Tag der Aushändigung ist auf dem Brief zu 
vermerken. Mit der Aushändigung ist die Zustellung bewirkt. 
Wurde der Brief unter Benachrichtigung des Empfängers beim 
Postamt zur Abholung niedergelegt, gilt die Zustellung späte
stens nach Ablauf von 3 Arbeitstagen als bewirkt.

(3) Die Aushändigung ist auch bewirkt, wenn der Empfänger 
die Annahme des Briefes verweigert, den Brief an die Post 
zurückgibt oder an den Absender zurücksendet. Zu dem 
Zeitpunkt, an dem die Sendung in den Verfügungsbereich des 
Empfängers gelangt, ist die Zustellung bewirkt.

(4) Die Aushändigung des Briefes wird auch durch jede 
Erklärung oder Prozeßhandlung des Empfängers oder seines 
Prozeßbevollmächtigten nachgewiesen, aus der hervorgeht, daß 
er den Brief erhalten hat. Beginnt mit der Zustellung eine Frist, 
gilt als Zeitpunkt der Zustellung der Tag, den der Empfänger als 
Tag der Aushändigung oder des Zuganges bezeichnet oder der 
Tag, an dem spätestens feststeht, daß der Empfänger den Brief 
erhalten hat. Der Nachweis der Zustellung kann auch durch 
andere zulässige Beweismittel geführt werden.

29. § 40 Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

(3) Hält sich der Empfänger in einer Einrichtung auf, in der 
eine Zustellung an ihn direkt nicht erfolgten kann, so ist die 
Zustellung an den Leiter dieser Einrichtung oder einen von ihm 
Beauftragten vorzunehmen. Diese sollen die ihnen zugestellte 
Sendung unverzüglich dem Empfänger zuleiten.

(4) Die Zustellung ist von dem mit der Zustellung Beauftrag
ten zu beurkunden; die Bestimmungen des § 39 Absätze 2 bis 4 
gelten entsprechend.

30. § 42 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die mündliche Verhandlung wird vom Vorsitzenden 
geleitet. In ihr hat jede Prozeßpartei das Recht, der anderen 
Prozeßpartei sowie Zeugen und Sachverständigen Fragen zu 
stellen. Der Vorsitzende kann Fragen, die nicht sachdienlich 
sind, zurückweisen.

31. § 43 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die mündliche Verhandlung findet im Gerichtsgebäude 
statt. Das Gericht kann die Verhandlung auch am Ort der 
Entstehung des Konflikts oder an einem anderen geeigneten Ort 
außerhalb des Gerichts durchführen.

32. § 45 erhält folgende Fassung:

§45
Inhalt der mündlichen Verhandlung

(1) In der mündlichen Verhandlung tragen die Prozeßparteien 
ihre Standpunkte vor, benennen Beweismittel und stellen die 
erforderlichen Anträge. Anträge, die nicht in Schriftsätzen 
enthalten sind oder von bisher gestellten Anträgen abweichen, 
sind in dem von den Prozeßparteien genehmigten Wortlaut in 
das Protokoll aufzunehmen.


